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An alle Sportvereine des 
Landkreises Hildburghausen 
 
  
          
 
 
 

Hildburghausen, 17.12.2021 
 
Informationen an alle Vereine 
 
Rundschreiben 07/2021 
 
 
1. Mitglieder-Bestandserhebung + Vereinsförderung 2022 
Die Bestandserhebung unserer Mitgliedsvereine läuft auf Hochtouren. Stichtag ist diesmal 
der 01. Januar 2022. Über die Modalitäten haben wir im Rundschreiben (RS) 06/2021 
vom 01.12.2021 ausführlich informiert.  
Die Freigabe des Online-Portals (www.unser-sportverein.net) für die 
Mitgliederdatenerhebung 2022 ist bereits erfolgt. Die Überarbeitung und Fixierung eurer 
Mitgliederzahlen ist hier möglich und sollte zeitnah vorgenommen werden.  
Mit der Bestandserhebung ist auch die Vereinsförderung 2022 einschließlich des 
Verwendungsnachweises 2021 abzuarbeiten. Auch hierzu gab es im RS 06/2021 die 
entsprechende Checkliste zur Antragsstellung. 
  
Als Endtermin haben wir uns den 20. Januar 2022 vorgemerkt. 
 
2. Übungsleitererfassung  
Die Erfassung der lizenzierten Übungsleiter, Trainer und Vereinsmanager erfolgt über den 
LSB in Erfurt. Als Gültigkeitsstichtag für die Förderfähigkeit 2022 gilt hier der 01.01.2021.  
 
3. Gemeinnützigkeit der Sportvereine – Freistellungsbescheide (WICHTIG) 
Jeder Sportverein muss einen gültigen Freistellungsbescheid zum Nachweis seiner 
Gemeinnützigkeit beim KSB/LSB vorlegen. Dies ist ein Satzungskriterium.  
Angaben zum Freistellungsbescheid sind insbesondere für die Erhaltung der weiteren 
Mitgliedschaft im Landessportbund und die Bewertung der Förderfähigkeit wichtig. 
Beachtet bitte, dass uns für die Förderung 2022 ein Bescheid vorliegen muss, der nicht 
älter als drei Jahre (Ausstellungsdatum des Bescheids aktueller als der 01.01.2019) ist! 
 
4. Kooperationsvereinbarungen – Originale bitte beim KSB abgeben 
Alle Sportvereine, die im Schuljahr 2021/2022 mit Kindergärten und Schulen 
Kooperationsverträge abgeschlossen haben, haben diese ins Erfassungsprogramm (neu 
unter: unser-sportverein.net) eingetragen. Die aus dem Portal generierten 
Kooperationsverträge müssen bis spätestens 30. Dezember 2021 unterschrieben im 
Original beim Kreissportbund in Hildburghausen eingegangen sein. 



  

5. Aus- und Fortbildungen I. Quartal 2022 
Drei Ausbildungslehrgänge starten gleich im neuen Jahr: 

• ab 14.01.2022    Grundlagenlehrgang mit dem Schwerpunkt Fußball 

• ab 04.03.2022 Übungsleiter-C Kleinkind/Vorschulalter  (über den TTV)  

• ab 26.03.2022 Übungsleiter-C Tischtennis (über den TTTV) 
Der KSB Hildburghausen bietet zu Jahresbeginn 2022 folgende Fortbildungen an: 

• 05.02.2022 HBN (9 LE) Erste Hilfe im Sport 

• 26.02.2022 HBN (8 LE) „Alle meine Tiere“ (siehe Flyer) 

• 13.03.2021 HBN (8 LE) „Bewegung + Wahrnehmung + Gehirntraining“ 
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gerne über die Geschäftsstelle des KSB.  
Die Anmeldungen zu den Aus- und Fortbildungen sind über das Bildungsportal des 
Thüringer Sports (Bildungsdatenbank) oder über die Homepage des KSB unter 
Lizenzausbildung & Fortbildungen bereits möglich.  
 
6. Sportlerwahl 2020/2021 
Hier gibt es positive Nachrichten. Denn nach einer Pause wird die traditionelle 
Sportlerwahl wieder stattfinden. Hierzu benötigen wir eure aktive Unterstützung. Meldet 
bitte aus euren Vereinen oder Umfeld die Kandidaten. Zur Vereinfachung haben wir eine 
Erfassungsliste als Vorlage vorbereitet. Auch die entsprechenden Kriterien haben wir noch 
einmal beigefügt. Schickt uns bitte bis zum 30.12.2021 eure Kandidatenvorschläge.  
 
7. Bildungsfreistellungsgesetz 
Wir verweisen noch einmal auf das Bildungsfreistellungsgesetz in Thüringen. Dieses gilt 
auch im Bereich des Sports. Demnach haben Beschäftigte Anspruch auf fünf freie Tage 
für Bildung im Jahr. Diese Freistellung erfolgt unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes. Laut 
Gesetz zählen die Bildungsveranstaltungen im Sport zum Bereich der 
ehrenamtsbezogenen Bildung.   
 
9. Bonusprogramm der Krankenkassen 
Die gesetzlichen Krankenkassen bieten für ihre Mitglieder interessante und auch lukrative 
BONUS-Programme an. Hier kann es - je nach Krankenkasse - stattliche 
Rückvergütungen geben. Deshalb lohnt eine Mitgliedschaft im Sportverein, die Teilnahme 
an einer Sportveranstaltung oder einer Aus- und Fortbildung und das Ablegen des 
Deutschen Sportabzeichens (DSA) erst recht. 
 
Sehr geehrte Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
wir bitten euch hiermit ganz herzlich um die Einhaltung der vorgegebenen Termine. Wir als 
Kreissportbund müssen ebenfalls Vorgaben und Termine beim LSB in Erfurt absichern und 
einhalten.  
 
Nutzt bitte auch die Möglichkeit der Information über unsere Homepage unter www.ksb-
hildburghausen.de.  
Unterstützung bei auftretenden Fragen erhalten die Vereine über den KSB Hildburghausen 
(Tel: 03685-701636 oder 03685-404462). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ulrich Hofmann 
Vereinsberater 

http://www.ksb-hildburghausen.de/
http://www.ksb-hildburghausen.de/

